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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.03.1980

Norm

StPO §41 Abs2

StPO §41 Abs3

Rechtssatz

Die Beigabe eines Verteidigers gilt - sofern das Gericht nicht deren Aufhebung verfügt bzw der Angeklagte einen

Wahlverteidiger namhaft macht - für alle Hauptverhandlungen des betre9enden Verfahrens, unabhängig davon, ob

nur über die ursprüngliche Anklage verhandelt wird oder die Anklage - infolge Anklageausdehnung oder Einbeziehung

eines anderen Verfahrens gegen denselben Angeklagten, in welchem bereits Anklage erhoben worden ist - sich auf

weitere Anklagepunkte bezieht.
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